
Vorwort

Dieses Lehrbuch möchte eine praxisorientierte Darstellung der rechtlichen Grundlagen
des Verfassungsschutzes und Bundesnachrichtendienstes liefern. Es richtet sich daher an
Studierende der Fachhochschulen und Universitäten, an denen das Recht der Nachrich-
tendienste als „grundständiges“ Fach gelehrt wird. Für dogmatische Feinheiten und De-
tails gibt es ausführliche Handbücher und Kommentare, auf die ich zur Vertiefung gerne
verweise.
Der Schwerpunkt in dieser Darstellung liegt – wegen der großen Bedeutung in der
Verwaltungspraxis – auf den Aufgaben und wichtigsten Befugnissen der Nachrichten-
dienste zur Datenerhebung, sowie auf den Vorschriften zur Übermittlung personenbezo-
gener Daten durch und an die Nachrichtendienste.
Für hilfreiches Korrekturlesen danke ich Herrn Dipl.-Krim. Martin Weinrich, M.A.
Ich habe versucht, die Entwicklung in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur
bis Mai 2023 zu berücksichtigen. Die grundlegenden Entscheidungen des BVerfG zum
Bayerischen Verfassungsschutzgesetz vom 26.4.2022 und zur Zusammenarbeit des Ver-
fassungsschutzes mit Strafverfolgungsbehörden von 28.9.2022 sind daher eingearbeitet.
Wenn man ein Lehrbuch für eine ziemlich exotische Rechtsmaterie neu herausbringt,
zu der es vergleichsweise wenig (Ausbildungs-)Literatur gibt, bestehen mindestens drei
Risiken: man schreibt zu manchen Themen zu wenig (oder gar nichts), zu anderen zu
viel oder zu manchen etwas schief. Für alle drei Unwägbarkeiten bitte ich die Leser um
Nachsicht und um Verbesserungsvorschläge an: gunter.warg@hsbund.de.

Brühl, im Mai 2023 Gunter Warg
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